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N I E D E R S C H R I F T

der 12. Sitzung der Gemeindevertretung Tützpatz

Sitzungstermin: Donnerstag, 08.06.2017
Sitzungsbeginn: 19:13 Uhr
Sitzungsende: 20:45 Uhr
Ort, Raum: im Kameradschaftsraum der FFw in 17091 Tützpatz, Waldstraße 2,

Mitgliederzahl: 7
Anwesende:

Mitglieder
 Herr  Gunter Bilinski
 Herr  Roland Schulz
 Herr  Georg Öhlenschläger
 Herr  Michael Edler von Paepcke

Einwohner
    12 Einwohner der Gemeinde

Verwaltung
 Frau  Christa Pietschmann, Protokollantin

Gäste
 Frau  Simone Tscherpel
 Herr   Hinrichs, MES Solar XVII GmbH & Co.KG

Presse
 Herr   Schütz

Abwesende:

Mitglieder
 Herr  Stefan Bilinski
 Herr  Wolfgang Blendow
 Herr  Raik Furth

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

 

2. Einwohnerfragestunde  
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3. Änderungsanträge zur Tagesordnung  

4. Billigung der Sitzungsniederschrift vom 27.02.2017  

5. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
der Sitzung vom 27.02.2017

 

6. Bericht und Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige 
Gemeindeangelegenheiten

 

7. Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 3 "Photovoltaikanlage Sandtagebau 
Schossow" der Gemeinde Tützpatz , Gemarkung Schossow, Flur 1, 
Flurstücke 28, 29/1, 29/2, 30 sowie Teile aus 26/1 und 26/2 und die 
frühzeitige Beteiligung durch Auslegung des Vorentwurfs

36/BV/137/2017

8. Beschluss zur Aufstellung der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplanes Tützpatz im Bereich der Gemarkung 
Schossow, Flur 1, Flurstücke 28, 29/1, 29/2, 30 sowie Teile aus 
26/1 und 26/2 und zur frühzeitige Beteiligung am Planverfahren 
durch Auslegung des Vorentwurfs

36/BV/138/2017

9. Haushaltssatzung der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 
2017

36/BV/136/2017

10. Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Tützpatz für das 
Haushaltsjahr 2012

36/BV/133/2017

11. Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Tützpatz für die 
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2012

36/BV/132/2017

12. Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Tützpatz für das 
Haushaltsjahr 2013

36/BV/135/2017

13. Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Tützpatz für die 
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2013

36/BV/134/2017

14. Genehmigung der Dienstreisen des Bürgermeisters für das II. 
Halbjahr 2017

36/BV/131/2017

15. Anfragen  

Öffentlicher Teil:

TOP  1
Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Die Gemeindevertretersitzung wird von Herrn Bilinski eröffnet. Die Mitglieder wurden durch 
Einladung vom 30.05.2017 auf Donnerstag, 08.06.2017, zu 19:00 Uhr, unter Mitteilung der 
Tagesordnung eingeladen. Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung wurden 
öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Ladungsfrist wurden keine 
Einwendungen erhoben. Die Gemeindevertretung ist nach Anzahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig.
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TOP  2
Einwohnerfragestunde

Herr Poppner übergibt ein Schreiben mit einer Unterschriftenliste (mehrere A4-Blätter) für 
ein Bürgerbegehren an den Bürgermeister (41 % der Bürger der Gemeinde haben 
unterschrieben). 
Der Bürgermeister verspricht, die Entscheidung der Bürger nach Prüfung der Liste auf 
Korrektheit, umzusetzen. 

TOP  3
Änderungsanträge zur Tagesordnung

Änderungsanträge zur Tagesordnung liegen nicht vor.

TOP  4
Billigung der Sitzungsniederschrift vom 27.02.2017

Die Sitzungsniederschrift vom 27.02.2017 wird gebilligt.

TOP  5
Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Sitzung vom 
27.02.2017

Vorlage 36/PA/126/2017 – Personalangelegenheit
Vorlage 36/BV/130/2017 – Grundstücksangelegenheit

TOP  6
Bericht und Mitteilungen des Bürgermeisters über wichtige Gemeindeangelegenheiten

Der Bürgermeister informiert die Gemeindevertreter lt. Hauptsatzung § 5 Abs. 2 und 3:

- Bürgermeistervorlage Nr. 20 vom 30.11.2016
Vergabe von Leistungen entsprechend VOB, Nachtragsangebot zur Umverlegung der 
Straßenentwässerung in Schossow
Der Auftrag für das Nachtragsangebot wurde durch den 1. Stellvertretenden Bürgermeister 
am 30.11.2016 erteilt. 

- Bürgermeistervorlage Nr. 21 vom 12.12.2016
Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A – Umbau Warmwasserversorgung/ Erneuerung der 
Wasserfilteranlage im Gebäude der Kita in Tützpatz
Der Auftrag wurde durch den Bürgermeister am 12.12.2016 an den wirtschaftlich günstigsten 
Bieter erteilt.

- Bürgermeistervorlage Nr. 22 vom 25.11.2016
Vergabe von Leistungen entsprechend VOB – Reparatur der Gemeindestraße in (Schossow – 
Barkow) Schossow
Der Auftrag wurde durch den Bürgermeister am 25.11.2016 an den wirtschaftlich günstigsten 
Bieter erteilt.
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TOP  7
Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 
"Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow" der Gemeinde Tützpatz , Gemarkung 
Schossow, Flur 1, Flurstücke 28, 29/1, 29/2, 30 sowie Teile aus 26/1 und 26/2 und die 
frühzeitige Beteiligung durch Auslegung des Vorentwurfs
Vorlage: 36/BV/137/2017

Frau Tscherpel von der S.I.G.-DR.-ING.STEFFEN GmbH und der Investor
Herr Hinrichs von der MES Solar XVII GmbH & Co.KG erläutern das Vorhaben und 
beantworten die Fragen der Gemeindevertreter. Die Kosten der Investition trägt die Firma
MES Solar XVII GmbH & Co.KG. Die Gewerbesteuern werden zu 70% an die Gemeinde 
abgeführt auf deren Territorium die Anlage errichtet wird.

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tützpatz beschließt die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 „Photovoltaikanlage Sandtagebau 
Schossow“.

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tützpatz billigt den Vorentwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 „Photovoltaikanlage Sandtagebau 
Schossow“ und dessen Begründung.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist durch die 
öffentliche Auslegung des Vorentwurfs des Bebauungsplanes durchzuführen.

4. Zeitpunkt, Ort und Dauer der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind 
ortsüblich bekannt zu machen

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche 
durch die Planung berührt werden, sind nach § 4 Abs. 1 BauGB durch Zusendung des 
Vorentwurfs mit der Bitte um Stellungnahme zu beteiligen.

6. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich, öffentlich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 4
Stimmberechtigt: 4
Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: -
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TOP  8
Beschluss zur Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Tützpatz im 
Bereich der Gemarkung Schossow, Flur 1, Flurstücke 28, 29/1, 29/2, 30 sowie Teile aus 
26/1 und 26/2 und zur frühzeitige Beteiligung am Planverfahren durch Auslegung des 
Vorentwurfs
Vorlage: 36/BV/138/2017

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tützpatz beschließt die Aufstellung des 
Planverfahrens zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Tützpatz im Bereich der 
Gemarkung Schossow, Flur 1, Flurstücke 28, 29/1, 29/2, 30 sowie Teile aus 26/1 und 
26/2.
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Tützpatz wird entsprechend § 8 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans   Nr. 3 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow“ durchgeführt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist durch die 
öffentliche Auslegung des Vorentwurfs der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Tützpatz durchzuführen. 

3. Zeitpunkt und Ort der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind ortsüblich bekannt 
zu machen

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch 
die Planung berührt werden, sind nach § 4 Abs. 1 BauGB durch Zusendung des 
Vorentwurfs der Flächennutzungsplanänderung mit der Bitte um Stellungnahme zu 
beteiligen.

5. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich, öffentlich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 4
Stimmberechtigt: 4
Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: -

TOP  9
Haushaltssatzung der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 2017
Vorlage: 36/BV/136/2017

Mit der Haushaltssatzung werden
im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge auf 806.064 EUR

ordentliche Aufwendungen auf 808.015 EUR
Entnahmen aus Rücklagen auf     1.951 EUR
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im Finanzhaushalt ordentliche Einzahlungen auf 796.295 EUR
ordentliche Auszahlungen auf 731.405 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf     4.580 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf     8.360 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf       7.915 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf             53.195 EUR

festgesetzt.  

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf                                                             0 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf                            0 EUR
festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird
gemäß §53 (3) Kommunalverfassung auf 256.620 EUR
festgesetzt.

Als Hebesätze werden beschlossen:      Grundsteuer A 300 v. H.
                                                               Grundsteuer B 350 v. H.
                                                               Gewerbesteuer 320 v. H.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,8125 Vollzeitäquivalente
(VZÄ).

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres
betrug voraussichtlich 1.332.021 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres beträgt 1.030.798 EUR
und voraussichtlich zum 31.12. des Haushaltsjahres 1.035.377 EUR.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 4
Stimmberechtigt: 4
Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: -
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TOP  10
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 2012
Vorlage: 36/BV/133/2017

Die Gemeindevertretung beschließt gem. § 60 Abs. 5 Satz 1 der Kommunalverfassung M-V 
die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der Gemeinde Tützpatz mit den darin enthaltenen 
über- und außerplanmäßigen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 4
Stimmberechtigt: 4
Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: -

TOP  11
Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Tützpatz für die Haushaltsführung im 
Haushaltsjahr 2012
Vorlage: 36/BV/132/2017

Die Gemeindevertretung Tützpatz beschließt gem. § 60 Abs. 5 Satz 2 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 2012.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 4
Stimmberechtigt: 3
Ja-Stimmen: 3
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: 1 (Herr G. Bilinski, Bürgermeister)
 

TOP  12
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 2013
Vorlage: 36/BV/135/2017

Die Gemeindevertretung beschließt gem. § 60 Abs. 5 Satz 1 der Kommunalverfassung M-V 
die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der Gemeinde Tützpatz mit den darin enthaltenen 
über- und außerplanmäßigen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen.



Seite: 8/9

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 4
Stimmberechtigt: 4
Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: -

TOP  13
Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Tützpatz für die Haushaltsführung im 
Haushaltsjahr 2013
Vorlage: 36/BV/134/2017

Die Gemeindevertretung Tützpatz beschließt gem. § 60 Abs. 5 Satz 2 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 2013.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 4
Stimmberechtigt: 3
Ja-Stimmen: 3
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: 1 (Herr G. Bilinski, Bürgermeister)

TOP  14
Genehmigung der Dienstreisen des Bürgermeisters für das II. Halbjahr 2017
Vorlage: 36/BV/131/2017

Die Gemeindevertretung genehmigt in ihrer Zuständigkeit gemäß § 22 Absatz 5 der 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Dienstfahrten des Bürgermeisters für 
das II. Halbjahr 2017.
Die Genehmigung der Dienstreisen tritt ab 01.07.2017 in Kraft.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 4
Stimmberechtigt: 4
Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: -
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TOP  15
Anfragen

Es werden keine Anfragen gestellt. 

___________________________ ____________________________
G. Bilinski Pietschmann
Bürgermeister Protokollführung
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